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S A T Z U N G 

 
 

§ 1  Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 

(1) Der Verein führt den Namen „Schützenverein Oostal 1905 Baden-Baden e. V.“ 
Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Mannheim unter der Nummer VR 
200019 eingetragen. 

 
(2) Sitz des Vereins ist Baden-Baden. 

 
(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

 
§ 2  Zweck des Vereins 

 
(1) Der Schützenverein Oostal 1905 Baden-Baden e. V. verfolgt ausschließlich 

und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbe-
günstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 
(2) Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Schießsports sowie der 

Tradition des Deutschen Schützenwesens. 
 

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Ausübung des 
Schießsports gemäß den Richtlinien des Deutschen Sportschützenbundes und 
des Südbadischen Sportbundes. Der Verein dient der Erhaltung und Förderung 
der körperlichen, seelischen und charakterlichen Eigenschaften seiner Mitglie-
der, die für die Ausübung des Schießsports in besonderer Weise erforderlich 
sind. Zur Realisierung des Vereinszwecks betreibt der Verein eine eigene 
Schießanlage, die auch der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

 

 
§ 3  Selbstlose Tätigkeit 

 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke. 
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§ 4  Mittelverwendung 
 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  
 
 

§ 5  Verbot von Begünstigungen 
 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 

§ 6  Erwerb der Mitgliedschaft 
 
(1) Vereinsmitglieder können natürliche Personen werden. 
 
(2) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. 

 
(3) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 

 
(4) Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewer-

ber/in die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig 
entscheidet. 

 
 

§ 7  Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung des 

Vereins. 
 
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsbe-

rechtigten Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer 
Frist von einem Monat jeweils zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem 
Vorstand erklärt werden. 

 
(3) Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind 

insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung sat-
zungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. 
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht 
dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich bin-
nen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung 
entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. Dem Mitglied bleibt die Überprü-
fung der Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die 
Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur 
Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung.  
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§ 8  Mitgliedsbeiträge 
 
(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und de-

ren Fälligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung. 
 
(2) Für unterschiedliche Mitgliedergruppen können unterschiedliche Beitragshöhen 

festgelegt werden. 
 

(3) Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen befreit. 
 
 

§ 9  Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 
 
 

§ 10  Mitgliederversammlung 
 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben 
gehören insbesondere  

 Wahl und Abwahl des Vorstands und des Beirats  
 Entlastung des Vorstands  
 Entgegennahme der Berichte des Vorstands  
 Wahl der Kassenprüfer/innen 
 Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit 
 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung 
 Ernennung von Ehrenmitgliedern auf Vorschlag des Vorstands 
 Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins 
 Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Beru-

fungsfällen  
sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Ge-
setz ergeben. 

 
(2) Möglichst in den ersten vier Monaten eines jeden Geschäftsjahres findet eine 

ordentliche Mitgliederversammlung statt. 
 

(3) Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter 
Angabe von Gründen verlangt. 

 
(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 

drei Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist 
beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. 
Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die 
letzte bekannt gegebene Anschrift gerichtet war. 
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(5) Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine 
Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu 
Beginn der Versammlung bekanntzumachen. 

 
(6) Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und 

über die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einla-
dung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der nächs-
ten Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

 
(7) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussfähig. 
 
(8) Die Mitgliederversammlung wird vom Oberschützenmeister, bei dessen Verhin-

derung vom Schützenmeister geleitet.  
 

(9) Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stim-
men. Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

 
(10) Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlvorgangs 

und der vorhergehenden Besprechung einem Wahlausschuss übertragen wer-
den. Auf Antrag eines Mitglieds ist die Wahl geheim durchzuführen. Gewählt ist, 
wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten hat. Hat niemand 
mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet zwi-
schen den beiden Personen, die die meisten Stimmen erhalten haben eine 
Stichwahl statt. Gewählt ist diejenige Person, welche die meisten Stimmen er-
halten hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Versammlungsleiter zu 
ziehende Los. 

 
(11) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. 

 
(12) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, 

das vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
 
 

§ 11  Vorstand 
 
(1) Der ehrenamtlich tätige Vorstand besteht aus 

a) 1. Vorsitzenden (Oberschützenmeister) 
b) 2. Vorsitzenden (Schützenmeister) 
c) Schriftführer 
d) Schatzmeister 
e) Schießleiter 
f) Jugendleiter. 

 
(2) Der Vorstand des Vereins im Sinne von § 26 BGB besteht aus dem 1. Vorsit-

zenden und dem 2. Vorsitzenden. Jeder ist allein zur Vertretung des Vereins 
berechtigt. 



Seite 5 von 8  Satzung SV Oostal – Stand 29.01.2020 

 
(3) Zur Unterstützung des Vorstands wird ein Beirat, bestehend aus maximal 10 

stimmberechtigten Mitgliedern gebildet. Der Beirat hat bei allen wichtigen Ent-
scheidungen des Vorstands mitzuwirken. In der Regel soll dies in einer gemein-
samen Sitzung geschehen. Die Entscheidung über die Hinzuziehung des Bei-
rats trifft der Vorstand.  

 
(4) Die stimmberechtigten Vorstands- und Beiratsmitglieder werden von der Mitglie-

derversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zuläs-
sig. 

 
(5) Der Vorstand bleibt so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Bei 

vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds kann der Vorstand für die 
restliche Amtsdauer ein Ersatzmitglied aus den Reihen der Mitglieder wählen. 

 
(6) Die Sitzung des Vorstands wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 

vom 2. Vorsitzenden einberufen. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von 
drei Tagen einzuhalten. 

 
(7) Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei 

der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen; bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Stimmenthaltun-
gen bleiben außer Betracht.  

 
(8) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vor-

standsmitglieder ihre Zustimmung hierzu schriftlich erklärt haben. 
 

(9) Über die Beschlüsse des Vorstands ist ein Protokoll anzufertigen, das vom 
Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 

 
§ 12 Kassenprüfung 

 
Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprüfer. 
Diese dürfen nicht Mitglieder des Vorstands sein. Wiederwahl ist zulässig. 
 
 

§ 13 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte 
 

(1) Der Schützenverein Oostal 1905 Baden-Baden e. V. erhebt, verarbeitet und 
nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben über persönli-
che und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen 
(EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufga-
ben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung. 
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:   
-  Name und Anschrift, 
-  Bankverbindung (für Lastschrifteinzug),  
-  Telefonnummern (Festnetz und Funk) sowie E-Mail-Adresse,  
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-  Geburtsdatum, 
-  Staatsangehörigkeit 
-  Lizenz(en), 
-  Ehrungen, 
-  Funktion(en) im Verein, 
-  Wettkampfergebnisse, 
-  Zugehörigkeit zu Mannschaften, 
-  Startrechte und ausgeübte Wettbewerbe, 
-  gegebenenfalls Angaben im Hinblick auf das Waffenrecht. 

 
(2) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus de-

nen er und / oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur 
Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, 
übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name, Ad-
resse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein, etc.) an das zustän-
dige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, 
dass der (die) Empfänger(in) die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck 
gemäß verwendet. 

 
(3) Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen 

Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos 
seiner Mitglieder auf seiner Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur 
Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. Dies 
betrifft insbesondere Start- und Teilnehmerlisten, Mannschaftsaufstellungen, Er-
gebnisse, Wahlergebnisse sowie bei sportlichen oder sonstigen Veranstaltun-
gen anwesende Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre. Die Veröffentli-
chung / Übermittlung von Daten beschränkt sich hierbei auf Daten, die zur Or-
ganisation des Vereins und des Sportbetriebes nötig sind. Hierzu gehören, 
Name, Anschrift, Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, Funktion im Verein, Al-
ter oder Geburtsjahrgang sowie Einstufungen in Behindertenklassen. 
Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von 
Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unter-
bleibt die Veröffentlichung / Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene 
Fotos von seiner Homepage. 

 
(4) Als Mitglied des Deutschen Schützenbundes ist der Verein verpflichtet, be-

stimmte personenbezogene Daten über seinen Landesverband dorthin zu mel-
den. 
Im Zusammenhang mit der Organisation und der Entwicklung des Landes- bzw. 
Bundesverbandes, des Sportbetriebes in den entsprechenden jeweiligen über-
geordneten Verbandshierarchien sowie sonstigen satzungsgemäßen Veranstal-
tungen der übergeordneten Verbandshierarchien übermittelt der Verein perso-
nenbezogene Daten und gegebenenfalls Fotos seiner Mitglieder an diese zur 
Bearbeitung und Veröffentlichung.  
Übermittelt werden an den Südbadischen Sportschützenverband der Name, An-
schrift, Geburtsdatum, Wettkampfergebnisse, Startberechtigungen, Mann-
schaftsaufstellungen, praktizierte Wettbewerbe, Lizenzen, Vereins- und Abtei-
lungszugehörigkeit, Informationen zur Einstufung in Behindertenklassen sowie 
bei Vereinsfunktionen auch Telefonnummern, Faxnummern und E-Mail-Ad-
resse. 
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Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand des verarbeitenden Ver-
bandes der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab 
Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung / Übermittlung und 
der Verein entfernt vorhandene Einzelfotos von seiner Homepage. 

 
(5) Auf seiner Homepage berichtet der Verein auch über Ehrungen seiner Mitglie-

der. Hierbei werden Fotos von Mitgliedern und folgende personenbezogene Mit-
gliederdaten veröffentlicht: Name, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit und 
deren Dauer, Funktion im Verein und –soweit erforderlich – Alter, Geburtsjahr-
gang oder Geburtstag. Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein – 
unter Meldung von Name, Funktion im Verein, Vereins- sowie Abteilungszuge-
hörigkeit und deren Dauer – auch an andere Print- und Telemedien sowie elekt-
ronische Medien übermitteln. Im Hinblick auf Ehrungen kann das betroffene Mit-
glied jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung / Übermittlung von 
Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne 
Ereignisse widersprechen. Der Verein informiert das Mitglied rechtzeitig über 
eine beabsichtigte Veröffentlichung / Übermittlung in diesem Bereich und teilt 
hierbei auch mit, bis zu welchem Zeitpunkt ein Widerspruch erfolgen kann. Wird 
der Widerspruch fristgemäß ausgeübt, unterbleibt die Veröffentlichung / Über-
mittlung. Anderenfalls entfernt der Verein Daten und Einzelfotos des widerspre-
chenden Mitglieds von seiner Homepage und verzichtet auf künftige Veröffentli-
chungen / Übermittlungen. 

 
(6) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstands-

mitglieder, sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren 
Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfor-
dern. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrneh-
mung seiner satzungsgemäßen Rechte (z. B. Minderheitenrechte) benötigt, 
wird ihm eine gedruckte Kopie der Liste gegen die schriftliche Versicherung 
ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen 
Zwecken Verwendung finden. 

 
(7) Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. 

Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die per-
sonenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organi-
satorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.  

 
(8) Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden vom 

Verein intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszwecks nütz-
lich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein 
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 

 
(9) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Sat-

zung stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Verän-
derung, Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem 
vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung 
seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwen-
dung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu ver-
pflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 
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(10) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdaten-

schutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über die zu 
seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der Spei-
cherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

 
(11) Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten gelöscht, 

sobald ihre Kenntnis nicht mehr erforderlich ist. Daten, die einer gesetzlichen 
oder satzungsmäßigen Aufbewahrungspflicht unterliegen, werden für die wei-
tere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht entspre-
chend Satz 1 gelöscht.  

 
 

§ 14 Auflösung des Vereins 
 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 

10 Abs. 9 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mit-
gliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende und der 
2. Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehen-
den Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem 
anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 
(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen des Vereins an die Stadt Baden-Baden, die es unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat. 

 

 
Baden-Baden, den 24.05.2019 
 
gez. gez. 
 
Michael Bauer Petra Gerstner-Schröder 
1. Vorsitzender Schriftführerin 
 
 
 
Vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 24.05.2019 einstim-
mig beschlossen und durch Vorstandsbeschluss vom 29.01.2020 geändert (Name 
des Vereins ergänzt um „Baden-Baden“ in §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 und 13 Abs. 1 sowie 
in § 14 Abs. 1 – Auflösung des Vereins - § 10 Abs. 6 geändert in § 10 Abs. 9). 
 
 


